
Amtliche Bekanntmachungen
Gemeinsame Bekanntmachung

der Städte Bassum, Diepholz, Sulingen, Syke und Twistringen, der Gemeinden Stuhr, Wagenfeld und Weyhe sowie
der Samtgemeinden „Altes Amt Lemförde“, Barnstorf, Bruchhausen-Vilsen, Grafschaft Hoya, Kirchdorf, Rehden,
Schwaförden, Siedenburg und Uchte

über das Recht auf Einsicht in dasWählerverzeichnis und die Erteilung vonWahlscheinen
für dieWahl zumDeutschen Bundestag am 23. Februar 2025

1. Die Wählerverzeichnisse zur Wahl des Deutschen Bundestages für die Wahlbezirke der in der Überschrift auf-
geführten Städte, Gemeinden und Samtgemeinden werden in der Zeit von Montag, 3. Februar 2025 bis Freitag,
7. Februar 2025 an den folgenden Orten während der allgemeinen Öffnungszeiten für wahlberechtigte
Personen zur Einsichtnahme bereitgehalten:
Stadt Bassum GemeindeWagenfeld Samtgemeinde Grafschaft Hoya
Rathaus, Bürgerservice Rathaus, Zimmer: 1 Rathaus Hoya, Zimmer: 7
Alte Poststraße 10 Pastorenkamp 25 Schloßplatz 2
27211 Bassum 49419Wagenfeld 27318 Hoya/Weser und
Stadt Diepholz GemeindeWeyhe Rathaus Eystrup, Zimmer 2
Rathaus, Bürgerservice Rathaus, Zimmer: 119 Bahnhofstraße 53
Rathausmarkt 1 Rathausplatz 1 27324 Eystrup
49356 Diepholz 28844Weyhe
Stadt Sulingen Samtgemeinde Siedenburg Samtgemeinde Kirchdorf
Rathaus, Bürgerservice Rathaus, Bürgerbüro Rathaus, Bürgerbüro
Galtener Straße 12 Allee 4 Rathausstraße 12
27232 Sulingen 27254 Siedenburg 27245 Kirchdorf
Stadt Syke Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ Samtgemeinde Rehden
Rathaus, Bürgerbüro Rathaus, Zimmer: O.09 Rathaus, Zimmer: 235
Hinrich-Hanno-Platz 1 Hauptstraße 80 Schulstraße 20
28857 Syke 49448 Lemförde 49453 Rehden
Stadt Twistringen Samtgemeinde Barnstorf Samtgemeinde Schwaförden
Rathaus, Zimmer 320 Rathaus, Zimmer: 108 Rathaus, Zimmer 11
Lindenstraße 14 AmMarkt 4 Poststraße 157
27239 Twistringen 49406 Barnstorf 27252 Schwaförden
Gemeinde Stuhr Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen SamtgemeindeUchte
Rathaus, Zimmer: 109 Rathaus, Bürgerbüro Rathaus, Zimmer: 1
Blockener Straße 6 Lange Straße 11 Balkenkamp 1
28816 Stuhr 27305 Bruchhausen-Vilsen 31600 Uchte
Die Orte der Einsichtnahme sind barrierefrei.
Jede wahlberechtigte Person kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer Person imWählerverzeichnis
eingetragenen Daten überprüfen. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Personen können wahlberechtigte Personen nur überprüfen, wenn Tatsachen glaub-
haft gemacht werden, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses erge-
ben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von wahlberechtigten Personen,
für die imMelderegister eine Auskunftssperre oder ein bedingter Sperrvermerk nach § 51 oder § 52 des Bundes-
meldegesetzes eingetragen ist.
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Daten-
sichtgerät möglich.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einenWahlschein hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 20. Tag bis zum 16. Tag vor
der Wahl, spätestens am Freitag, 7. Februar 2025, bis 12:00 Uhr, bei seiner Gemeinde unter der zu 1. genannten
Adresse Einspruch einlegen.
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden.

3. Wahlberechtigte Personen, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 2. Februar
2025 eine Wahlbenachrichtigung.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das
Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann.
Wahlberechtigte Personen, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen
Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 33 Diepholz-Nienburg I durch Stimmabgabe in
einem beliebigenWahlraum (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises oder durch Briefwahl teilnehmen.

5. EinenWahlschein erhält auf Antrag
5.1 eine in das Wählerverzeichnis eingetragenewahlberechtigte Person,
5.2 eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragenewahlberechtigte Person,

a) wenn sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden
die Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung
(bis zum Sonntag, 2. Februar 2025)
oder
die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung
(bis zum Freitag, 7. Februar 2025)
versäumt hat,

b) wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist nach § 18 Abs. 1 der Bundes
wahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung entstanden ist,

c) wenn ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung erst nach Abschluss
des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt ist.

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen wahlberechtigten Personen bis zum Freitag,
21.02.2025, 15:00 Uhr, bei der Gemeindebehördemündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt werden.
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur unter nicht zumut-
baren Schwierigkeitenmöglich macht, kann der Antrag noch bis zumWahltag, 15:00 Uhr, gestellt werden.
Versichert eine wahlberechtigte Person glaubhaft, dass ihr der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist,
oder sie ihn verloren hat, kann ihr bis zum Tage vor der Wahl, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Personen können aus den unter 5.2 Buchstabe
a) bis c) angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zumWahltag, 15:00 Uhr,
stellen.
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen,
dass er dazu berechtigt ist. Wahlberechtigte Personenmit Behinderungen können sich bei der Antragstellung
der Hilfe einer anderen Person bedienen.

6. Mit demWahlschein erhält die wahlberechtigte Person
• einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
• einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag,
• einen amtlichen rotenWahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, und
• ein Merkblatt für die Briefwahl.
Die Abholung vonWahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur möglich, wenn die Berechti-
gung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und
die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier wahlberechtigte Personen vertritt; dies hat sie der Gemeinde-
behörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmäch-
tigte Person auszuweisen.
Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe ihrer
Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson
muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer
von der wahlberechtigten Person selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzu-
lässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbil-
dung oder Entscheidung der wahlberechtigten Person ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkon-
flikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der
Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat.
Bei der Briefwahl muss der Wahlbrief mit dem Stimmzettel und demWahlschein so rechtzeitig an die ange-
gebene Stelle abgesendet werden, dass der Wahlbrief dort spätestens amWahltag bis 18:00 Uhr eingeht.
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform aus-
schließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf demWahlbrief ange-
gebenen Stelle abgegeben werden.

Bassum, Diepholz, Sulingen, Syke, Twistringen, Stuhr, Wagenfeld, Weyhe, Lemförde, Barnstorf, Bruchhausen-
Vilsen, Hoya, Kirchdorf, Rehden, Schwaförden, Siedenburg und Uchte, den 18.01.2025
Stadt Bassum GemeindeWagenfeld Samtgemeinde Kirchdorf
Der Bürgermeister Der Bürgermeister Der Samtgemeindebürgermeister
Stadt Diepholz GemeindeWeyhe Samtgemeinde Rehden
Der Bürgermeister Der Bürgermeister Der Samtgemeindebürgermeister
Stadt Sulingen Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ Samtgemeinde Schwaförden
Der Bürgermeister Der Samtgemeindebürgermeister Der Samtgemeindebürgermeister
Stadt Syke Samtgemeinde Barnstorf Samtgemeinde Siedenburg
Die Bürgermeisterin Der Samtgemeindebürgermeister Der Samtgemeindebürgermeister
Stadt Twistringen Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen Samtgemeinde Uchte
Der Bürgermeister Der Samtgemeindebürgermeister Der Samtgemeindebürgermeister
Gemeinde Stuhr Samtgemeinde Grafschaft Hoya
Der Bürgermeister Der Samtgemeindebürgermeister

Weltweit hilfsbereit.
Soforthilfe, Wiederaufbau und Prävention. Jeden Tag. Weltweit.

Statt Karten

Ein ganz herzliches Dankeschön sagen wir allen, die uns zu unserer
diamantenen Hochzeit mit Glückwünschen, Blumen und Geschenken
erfreuten.
Ein besonderer Dank gilt unseren Kindern und Enkelkindern für die
Vorbereitungen. Herrn Pastor Bachhofer danken wir herzlich für die
Einsegnung. Überraschend kam das leuchtende Herz von den Nachbarn,
ebenfalls die Gesangseinlage.
Dass alles zu einem unvergessenen Fest wurde, danken wir dem
Gasthaus Hespenheide-Wiegmann mit ihrem Team.

Helga und Heinrich Stelloh
Holzhausen, im Januar 2025

Ein herzliches Dankeschön
sagen wir für die vielen Glückwünsche, Blumen

und Geschenke zu unserer

Eisernen Hochzeit
Ein besonderer Dank gilt den Nachbarn und all`denen,

die dazu beigetragen haben, dass uns dieser Tag
in schöner Erinnerung bleiben wird.

Sieglinde und Wilhelm Arndt
Bockhorn, im Januar 2025
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Abfluss verstopft?
Wir helfen!

Rohrreinigungs-Service
Frank Plaßmeier
Heizung • Sanitär
Kundendienst
49356 Diepholz
Tel.: 0 54 41-99 5 200

Amtliche Bekanntmachungen
Gemeinde Wagenfeld
Der Bürgermeister
Wagenfeld, den 18. Januar 2025

Öffentliche Bekanntmachung
AmDienstag, dem 04. Februar 2025, findet um 19.00 Uhr im Central Hotel
Wagenfeld, Hauptstraße 68, 49419 Wagenfeld, eine

Einwohnerversammlung
statt, zu der hiermit eingeladen wird.
Der einzige Tagesordnungspunkt ist:

Informationen des Bürgermeisters und der Verwaltung
über aktuelle Entwicklungen, Planungen und Vorhaben

in der Gemeinde Wagenfeld
Im Anschluss daran besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen bzw. An-
regungen zu unterbreiten. Alle Einwohnerinnen und Einwohner aus Wa-
genfeld und Ströhen sind herzlich zu dieser Veranstaltung eingeladen.

Matthias Kreye
https://www.wagenfeld.de/bekanntmachungen

Ihr Einsatz ist
unbezahlbar.

Deshalb braucht
sie Ihre Spende.

www.seenotretter.de

Welche
Tierspur
ist das?

KOSTENLOSEN

RATGEBER

BESTELLEN

www.DeutscheWildtierStiftung.de

040 970 78 69-0
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